
  

Amtsgericht 
Osnabrück 

Beschluss 

40 II 106/23  08.03.2024  

 
In der Aufgebotssache  
 
Manuela Amberg, Heinrich-Bußmann-Str. 7, 49086 Osnabrück 
 - Antragstellerin -  
 
werden die Nachlassgläubiger hinsichtlich des Nachlasses der Mila Amberg geb. Joveska, ge-
boren am 29.09.1941, verstorben am 20.03.2023, zuletzt wohnhaft gewesen in Osnabrück, 
die sich in dem Aufgebotsverfahren nicht gemeldet haben, bzw. deren Forderungsanmeldung 
nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, mit ihren Rechten dahin beschränkt, dass sie 
von den Erben Befriedigung nur insoweit verlangen können, als sich nach Befriedigung der 
nicht ausgeschlossenen Gläubiger noch ein Überschuss ergibt. Das Recht, vor den Verbind-
lichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen berücksichtigt zu werden, 
bleibt unberührt. 
 
Bei einer Mehrheit von Erben haftet jeder Erbe nach der Teilung des Nachlasses nur für den 
seinem Erbteil entsprechenden Teil der Verbindlichkeiten. 
 
Der Geschäftswert wird festgesetzt auf 5.000,00 €. 
 
Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. 
 
Gründe: 
Die Antragstellerin ist gemäß § 1970 BGB, § 455 FamFG antragsberechtigt und hat die zur 
Begründung erforderlichen Tatsachen glaubhaft gemacht. 
 
Ein Verzeichnis der bekannten Gläubiger wurde gemäß § 456 FamFG vorgelegt. 
 
Das Aufgebot wurde in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise bekannt gemacht. 
 
Die Haftungsbeschränkung auf den jeweiligen Erbteil folgt aus § 460 Abs. 1 S. 2 FamFG. 
 
Anmeldungen Berechtigter, die der Ausschließung entgegenstehen, sind nicht erfolgt. 
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Es sind die mit dem Aufgebot bezeichneten Rechtsnachteile zu beschließen. 
 
Die Festsetzung des Geschäftswerts beruht auf §§ 79, 36 Abs. 1 GNotKG. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Diese Entscheidung kann mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist innerhalb eines Monats bei 
dem Amtsgericht Osnabrück, Kollegienwall 29/31, 49074 Osnabrück, einzulegen. Die Frist beginnt nach 
Wirksamwerden der öffentlichen Zustellung der Entscheidung. 
Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Darüber 
hinaus können Behörden Beschwerde einlegen, soweit dies gesetzlich bestimmt ist.  
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle des genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines je-
den Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem ge-
nannten Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unter-
zeichnen. Die Einlegung kann auch mittels elektronischen Dokuments erfolgen. Informationen zu den 
weiteren Voraussetzungen zur Signatur und Übermittlung sind auf dem Justizportal des Bundes und 
der Länder (www.justiz.de) im Themenbereich zur elektronischen Kommunikation zu finden. Eine Einle-
gung per einfacher E-Mail ist unzulässig. Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse sind zur Einlegung mittels elektronischen Dokuments verpflichtet. 
Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil an-
gefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. 
Die Beschwerde soll begründet werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Diese Entscheidung kann hinsichtlich der Wertfestsetzung mit der Beschwerde angefochten werden. 
Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che rechtskräftig geworden ist, bei dem Amtsgericht Osnabrück, Kollegienwall 29/31, 49074 Osnab-
rück, eingeht. Wird der Geschäftswert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, kann 
die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei 
dem Gericht eingelegt werden. 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt o-
der das Gericht die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat. Ist die Beschwerde danach nicht 
zulässig, kann innerhalb von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Osnabrück, Kollegienwall 29/31, 
49074 Osnabrück, Erinnerung eingelegt werden, für die im Übrigen dieselben Formvorschriften wie für 
die Beschwerde gelten. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten be-
einträchtigt ist. 
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle des genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines je-
den Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem ge-
nannten Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unter-
zeichnen. Die Einlegung kann auch mittels elektronischen Dokuments erfolgen. Informationen zu den 
weiteren Voraussetzungen zur Signatur und Übermittlung sind auf dem Justizportal des Bundes und 
der Länder (www.justiz.de) im Themenbereich zur elektronischen Kommunikation zu finden. Eine Einle-
gung per einfacher E-Mail ist unzulässig. Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse sind zur Einlegung mittels elektronischen Dokuments verpflichtet. 
Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil an-
gefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. 
 

http://www.justiz.de/
http://www.justiz.de/
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Ernstmann  
Rechtspflegerin  
 
Hinweis gemäß § 186 Abs.2 S.4 ZPO, dass nach Fristablauf von einem Monat (oder abwei-
chend gemäß § 188 S.2 ZPO) die Rechtsmittelfrist beginnt. 
 
 


